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schiedenerchristlicher Kirchenseit 1891 ZUu Wort, die Wegen der enhei der prache dieses Buch
dieserKonzentrationbishernicht vorlagenund an Diskussionen und Glaubensge-

entlegenen zu suchen Waren. der tüure spräche bieten
S1e deutlich die edenen Etappen e11Nes 1NZ Josef Hörmandinger

zögernden, aber auch wachsenden erständnisses
die Frauenfrage jegen Antang mit

Selbstverständlichkeit androzentrische Festlegun- RCHENRECHI
des der Frau, insbesondere als Mutter, SOBANSKI Grundlagenproble-s({ differenzierensich dieAussagenmerklichmıt dem matıkdes katholischen Kirchenrech Böhlau-Stu-Vatikanischen Konzil, WOoDEel Unsicherheiten und dien-Bücher Grundlagen des Studiums). 160)Widersprüchlichkeiten doch dem intergrun Böhlau erlag, Wien—Köln 1987, Ppb J 240.— /eiıner assenden biblischen) onung der Eben- DM 36,—bürtigkeit von Mann und Frau zZu csehen sin cht-

lich S17l die spirituellen und gedanklichen Der bekannte DO  cheKanonist Sobansky, der mıiıt
och In Wachstum begriffen; für die Zukunft reichen Veröffentlichungen ZUT Grundlegung
scheint noch mehrzuerhoftfen (Einpositivereben- des kanonischen Rechts hervorgetreten ist, legt hier

derLektüre diekatholischen Stimmenschnei- eine umfassende Arbeit seiner Forschungen zZzu en

rundlagenproblemen der kirchlichen htsord-den nicht AI ab; die Frauenfrage wird
nu VOT. Ausgehend VOnNn christologischen undvermutlich och ökumenische chwierigkeiten ent- ekklesiologischen Aussagen des 11 Vat. onzils zeigtZun  den auf, wıeanRecht Y UINn Glauben der Kir-Alles iın allem eın unentbehrliches Handbuch ZUT:

Sache, ohne Polemik, wenn auchnicht ohneMit-Lei- che ZUu begründen und genuines klement kirchli-
en geschrieben, 15 verschiedene andere Lektüren chen Glaubensvollzugs zu verstehen ist Kanoni-

erspart oder zu deren rauch besser instandsetzt. sches ist e1ne 1171 Glauben grundgeleg
München Hanna-Barbara er] Wirklichkeit und e1ine Rechtsordnung

eigener
PLA A  m (Hg.), Ungläubige Jugend? DerAutor gliedertdasWerk siebenKapitel mıit toal-
Brietfe und Bekenntnisse 144) Herder, Frei- genden erschriften „Die der Grund-

lagenproblematik des katholischen enrechtsurg—Basel—Wien 1987 Ppb M 14, „Die Grundlagen des rchenrechts”,Das Wochenblatt Christ der (29—52):; „Der iche (Gesetzgeber“”, (53—8685);wart” veröftentlichte Mai 19856 den „Brief an mel-
Ne ungläubigen Kinder” Seiner betroffenen Mult- ‚D  jJ1e igenar desKirch  ts , (67—92): „DieVer-
ter, die sich nicht d  amıt abfinden wollte und konnte, indlichkeit der kanonischen No  rm , 93—110):

be einem gemeinsamen ilientreffen zZu „Das kirchliche und das ‚andere‘ Recht“, 1—127);
ÖOstern 1e Kinder ihre FEltern beim Kirchgang allein- „Die Denkmodelle des Kirchen  ts , ——

Den sieben Kapiteln vorangestellt csind in einer Fin-gelassen hatten. In verständnisvoller Weise, aber NIe leitung kurze a  en Entstehung, Anlaß undent  uldigend, versucht sich die Multter die gel- Intention dieses Buches umfangrei  es Litera-stige Lage ihrerer Verse{Zen, 1ese etwa zZu urverzeichnis SOWIE eın er2e1cnnıs der Abkürzun-verstehen, ber ihre Kinder zugleic zu einer WEe1l- und e1n Personenregister machen die Arbeit zZzuteren Suche nach der Sinnhaftigkeit, ach geistigen einem wertvollen und praktisch zu handhabendenund religiösen Werten und auch einem nNeuen Beja-
hen der Kirche zZzu ermutigen kanonistischen Grundlagenwerk.
Dieser Brief einer Mutter fand eın weıtes Leserecho Dasaus seiınenMainzerVorlesungen hervorgegange-
Aus der umfangreichen der Leserbriefe hat der Buch ı1est sich trotz SEeINes komprimierten und
Herausgeber der Wochenzeitschrif Antworten und äußerst dichten Inhalts leicht und wirkt ıber lange
Stellungn  en Priestern, Von Alteren assagen hinweg esselnd für den kanonistisch und

ekklesiologisch ausgerichteten Interessenten. } istund üngeren herausgenommen, In S1e diesem dem Verfasser üN. ausgezeichnet gelungen, eineBuch Zeugnisse un ÄAnregungen für den Dialog attraktiveAufschlüsselung derenrecCctsgrund-anzubieten. Jagenproblematik vorzulegen. Das Werk ıst als eınDiePositionen derer, diesichdiesem BrietderMultter bedeutender Meilenstein werten umsteilten, weichen gelegentlich star voneinander eine rheilung jener Wurzeln und Schichten, aufWährend dieeinenVon e1ner der denen eın der CIC, „das etzte Dokument des {{ihrer Struktur, Hierarchie und prache, einer
Leereder Liturgie, einemUnverständnis fürmoderne S verstanden werden ist eine wertvolle

Vat Konzils“ (PapstannesPaul I.) rechterWei-
Sexualität U, z, 111., sprechen, versuchen andere 3
der Geschichte der Kirche und den Zeitströmungen Handreichung Kanonisten in und Kirchen-
eraus nicht MUr die rsachen tür das Auswandern rechtspraxis SOWIie alle speziell an kirchlichen

der Kirche Zzu erk1  arern, sondern auch Zu einem Grundfragen interessierten Seelsorger, istlichen
und Laien. Buch ist eine weıte Verbreitungj ehrlichen Suchen und Wagen ermuntern. WUuns  ..  chen.Das Positive zn den meisten Zuschriften ist die Salzburg Johann irnspergergeschlossenheit und Dialogbereit  aft, ber auch

das Eingeständnis, eben Christus eine „MITCHE a GABGRIELS AND  /REINHARDT EIN-
der Süunder” wagt und C sich ONNT, in dieser Kir- RICH (Hg.), Ministerium USI1110Q2 Festschrift
che eben und sS]1e arbeiten. ur er1Der Heinemann Vollendung des
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ensS) (428) dgerus Verlag, Fssen 1985 der kirchlichen Verwaltung und Gerichtspraxis Ste-
Kart DM henden und ın vielem auch dem Seelsorger

Diensteleisten kann. EswirddieKezeption desMit dieser umfangreichen erfahren Per- Kirche nachhaltig tördern und der WISSeN-sönlichkeit und Werk des kanonistischen Lehrers schaftlichen Diskussion Impulse geben.undForschers eriberteinemann eine überausein- alzburg Johann Hirspergerdrucksvolle Würdigung Die Mitarbeit einer Viel-
namhafter Kanonisten bestätigt die Freund-

sch unda die dem Geehrten SCHULZ Der rie odex und die
entgegengebracht werden. kKıirchlichen Vereine. Bonifatius-Verlag, Pader-
Vom nhalt her, derhier Aur schlagwortartig born 19  S
ben werden kann, steht dieses vorwiegend en- AusfachkundigerHand übersichtlicherWei-
rechtlicheWerk im ichen des erneuerten Kir- IC der kirchlichen Vereine systematisch
entec dargestellt und erläutert.
Ökumenischen Fragestellungen widmen sich icht7umGegenstand des Buches die
ihren Beiträgen egund Döring chen Ordensverb  de, die Säkularisierungsinstitute
eyerSsich mıit der Konzilskritik VOon und die des apostolischen Lebens,

Ba  T10MN auseinander. Die Arbeiten Sobansky obwohl letztere, wıe derAutor selbst vermerkt, VoN
und Aymans dienen der Erschließung vVon Sinn, Aufgabenstellung und ihrem elbstverständnis
Geist und Gestalt des neuen Kirche  ts Schwer- her rechtssystematisch richtiger dem kanonischen
punktmäßig werden die Pflichten und der Vereinsrecht zugeordnet werden müßten“ 13)
Gläubigen behandelt Die einschlägigen Aufsätze Autor hält sich der Umgrenzung der Thematik E; Y
Von CLorecco, Müller und ramer bieten für die Systematik des CIC (can 298—329,
die Interpretation des Rechts unverzichtbare unter Einbeziehung der Regelungen der juristischen
l  e 5 Personen)
Das NnNeue Mischehenrecht enande Kaiser und

Stein Dem erneuerten kirchlichen Prozeßrecht
Kapitel behandelt die kirchlichen ereıiıne VOr dem
Inkrafttreten des CIC/1983, besonderen die

wicdmen sich Flatten, b Wirth und Weier. Pra- altrechtlichen, die altkodikarischen (auf dem
der geht der Frage nach, wıe weit die kirchliche beruhend) und die „religiösen Vereine”
Rechtssprechung verändern WI  rd. Reinhardt NacC dem der BRD) mıit ausschließlich aat-
befaßt sich mıiıt der kirchlichen Stellung der nichtka- lich-rechtlicher Anerkennung und geht abschlie-
tholischen Christen 11n CIC Bend knapp auf den Finfluß des Zweiten atikani-

Schmitz erschließt den egri des seelsorgeri- schen Onz auf das kirchliche Vereinswesen enin.
schen mtes im neuen kirchlichen Rechtsbuch Kapitel [Terläutert dievereinsrechtlichen Kategorien
Behandelt werden terner: das NEUE eminarrecht des e1 ist der Abschnitt ber clie
S Schwendenwein, das ecC der Metropoliten „‚funktionale Eingliederung der Vereinigungen in das

Ordensrechtliche Themen bearbeiten
VOnNn Maritz, das Recht der Bischofssynodevon Ordnungsgefüge der Kirche 7—64 derDazı-

sSen und übersichtlichen Gliederung als besonders
Scheuermann und B, Primetshoter. iträge Von gelungen zu bezeichnen
hlick, Zimmermann, Mussingho und Kapitel H} ordnet die bestehenden kirchlichen Ver-
May dokumentieren, wIe csehr das iTrCNIC Bil- eine vereinsrechtlichen Kategorien 34

dungswesen in Vergangenheit und Gegenwart eın ZU.elensich viele fundierte prak-
Spannungs- und Begegnungsfe Von Kirche und tische inweise wIıIe eLwa Fragen einer Statutenre-
Staat bildet Weitere T hemen staatskirchenrechtli- form oder einer allfälligen Anderung des Rechtssta-
cher Autsätze Sind: Die Beziehungen des ÄApost tus bestehender Vereinigungen, Verdienstvoll ıst
Stuhls zu den jungen anı  en Staaten auch, da csich derAutor zZu derNCIC offengelas-
Metz), Aspekte des revidierten Lateranvertrags Frage der Mitgliedschaft nichtkatholischer
Schulz), das stenen VvVon Diözesanrecht aufgrund Christen katholischen Vereinigungen mıt einer

Ma
Von Staatskirchenrecht AIn Beispiel

außert
kanonistisch wohlbegründeten eigenen Ansicht

Wertvolle Einsichten ın die kKkirchliche Rechtsge- Im Anhang 87—113) werden die für das Vereins-
schichte ermöglichen Paarhammer, der recht wichtigsten Canones des authen-
Bücherzensur iIm 18 Jh schreibt, und Landau, der tischen ateinischen Text und In deutscher Überset-
das Anklagerecht Untergeordneter 1m mittelalterli- ZUNg  .4 abgedruckt
chen Rechtsdenken beleuchtet Zu den W .-CGlossen erzeichnis weiterführender Literatur (115 bil-
ZUIN Gratians arbeitet Weigand, ber det den des Bandes
Haeresis und Schisma den Canones früher nord- Der Autor vermeidet langatmige eoretische E  TOor-
afrikanischer Konzilien Geerlings Die kanoni- versteht aber dennoch vortrefflich, die
scheStrafzwlegt Hierold dar Hıu- Materie gründlich, und in ei1ner auch den

stellt seinen Beitrag unter das Ihema Nichtkanonisten zugänglichen Weise erschließen
„‚Beichtväter undSt und dem staatlichen und kirchlichen Praktiker sach-
Insgesamt ist mıit jeser den Herausgebern un Hinweise zu geben. Soweit staatskirchen-
e21n ausgezeichnetes wissenschaftliches Werk gelun- rechtliche Bezüge hergestellt werden, beschränkt

A  La Heinemann sehr Ehre gereicht und sich Schulz auf das Rech  E der BRD.
das sowohl dem Fachwissenschaftlerals auch dem Das Buch jedem Studierenden un


